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(3) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten entsprechend 
für einen Familienangehörigen eines Angehörigen der kon
sularischen Vertretung, sofern er nicht Staatsbürger des Emp
fangsstaates ist oder im Empfangsstaat seinen Wohnsitz hat.

Artikel 19
Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung und seine 

Familienangehörigen, sofern sie nicht Staatsbürger des Emp
fangsstaates sind oder im Empfangsstaat ihren Wohnsitz ha
ben, sind im Empfangsstaat vom Wehrdienst und anderen 
öffentlichen Pflichtleistungen jeglicher Art befreit.

Artikel 20
Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung und seine 

Familienangehörigen unterliegen nicht den Verpflichtungen', 
die sich aus den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates über 
die Ausländermeldepflicht, den Erwerb einer Aufenthalts
berechtigung oder ähnliche Fragen ergeben, die mit dem 
Aufenthalt von Ausländern im Empfangsstaat im Zusam
menhang stehen. Dies gilt nicht für Personen, die Staats
bürger des Empfangsstaates sind oder im Empfangsstaat ih
ren Wohnsitz haben. 1

Artikel 21
(1) Der Empfangsstaat erhebt keinerlei Steuern oder son

stige Abgaben für die Konsularräumlichkeiten, einschließ
lich der Residenz des Leiters der konsularischen Vertretung, 
und die Wohnungen der Angehörigen der konsularischen Ver
tretung, wenn sie vom Entsendestaat oder in dessen Namen 
erworben oder gemietet wurden oder von ihm genutzt wer
den. Das gilt auch für den Erwerb oder Verkauf der genann
ten Immobilien.

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Bezahlung von Dienstlei
stungen.

Artikel 22
Der Empfangsstaat erhebt keinerlei Steuern oder sonstige 

Abgaben für bewegliches Vermögen, dessen Eigentümer der 
Entsendestaat ist oder das er für konsularische Zwecke be
sitzt oder nutzt. Das gilt auch für den Erwerb solchen Ver
mögens.

Artikel 23
(1) Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung ist im 

Empfangsstaat von allen Steuern und sonstigen Abgaben in 
bezug auf seine Dienstbezüge befreit.

(2) Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung und 
seine Familienangehörigen sind im Empfangsstaat von allen 
Steuern und sonstigen Abgaben befreit.

(3) Die Befreiung nach Absatz 2 gilt nicht für
a) indirekte Steuern und Abgaben, die normalerweise im 

Preis von Waren und Dienstleistungen enthalten sind;
b) Steuern und sonstige Abgaben von privatem, im Emp

fangsstaat gelegenem unbeweglichen Vermögen;
c) Erbschaftssteuern und Abgaben vom Vermögensüber

gang in bezug auf Vermögen im Empfangsstaat mit 
Ausnahme der in Artikel 25 vorgesehenen Befreiungen 
von Steuern und Abgaben;

d) Steuern und sonstige Abgaben von privaten Einkünf
ten, deren Quelle sich im Empfangsstaat befindet;

e) Steuern und sonstige Abgaben für Dienstleistungen;
f) Steuern und Abgaben, die in Verbindung mit Rechts

geschäften oder damit zusammenhängenden Dokumen
ten entstehen, einschließlich Eintragungs-, Gerichts-, 
Beurkundungs- und Stempelgebühren, sofern keine 
Befreiung nach Artikel 21 vorgesehen ist.

(4) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht für Per
sonen, die Staatsbürger des Empfangsstaates sind oder im 
Empfangsstaat ihren Wohnsitz haben.

Artikel 24
(1) Alle Gegenstände, einschließlich Kraftfahrzeuge, die 

für den dienstlichen Gebrauch der konsularischen Vertretung 
ein- und ausgeführt werden, sind im Empfangsstaat in glei

chem Umfang von Zöllen und sonstigen Abgaben befreit wie 
die Gegenstände, die zum dienstlichen Gebrauch der diplo
matischen Mission des Entsendestaates ein- und ausgeführt 
werden.

(2) Eine konsularische Amtsperson und ihre Familienan
gehörigen sind in gleichem Umfang von der Zollkontrolle so
wie von Zöllen und sonstigen Abgaben befreit wie ein Mit
glied des diplomatischen Personals der diplomatischen Mis
sion des Entsendestaates.

(3) Ein Konsularangestellter und seine Familienangehöri
gen sind von Zöllen und sonstigen Abgaben in gleichem Um
fang befreit wie ein Mitglied des Verwaltungs- und tech
nischen Personals der diplomatischen Mission des Entsende
staates.

(4) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht für Per
sonen, die Staatsbürger des Empfangsstaates sind oder im 
Empfangsstaat ihren Wohnsitz haben.

Artikel 25
Stirbt ein Angehöriger der konsularischen Vertretung oder 

einer seiner Familienangehörigen, so gestattet der Empfangs
staat die Ausfuhr seines beweglichen Vermögens, mit Aus
nahme von im Empfangsstaat erworbenem Vermögen, dessen 
Ausfuhr zum Zeitpunkt des Todesfalles nach den Rechtsvor
schriften des Empfangsstaates verboten war. Der Empfangs
staat befreit das zum Nachlaß gehörende bewegliche Vermö
gen von allen staatlichen, regionalen und kommunalen Erb
schaftssteuern, sofern sich dieses Vermögen nur deshalb im 
Empfangsstaat befindet, weil sich der Verstorbene als Ange
höriger der konsularischen Vertretung oder als dessen Fa
milienangehöriger im Empfangsstaat aufgehalten hat.

Artikel 26
Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung und seine 

Familienangehörigen genießen im Empfangsstaat Bewe- 
( gungs- und Reisefreiheit, vorbehaltlich der Gebiete, in die die 

Einreise oder in denen der Aufenthalt durch die Rechtsvor
schriften des Empfangsstaates aus Gründen der Sicherheit 
nicht gestattet ist.

Artikel 27
Ein Angehöriger der konsularischen Vertretung und seine 

Familienangehörigen haben unbeschadet der ihnen nach die
sem Vertrag gewährten Immunitäten und Privilegien die 
Rechtsvorschriften des Empfangsstaates zu beachten und sich 
nicht in die inneren Angelegenheiten des Empfangsstaates 
einzumischen.

Kapitel IV 
Konsularfunktionen

Artikel 28
Eine konsularische Amtsperson hat das Recht,
a) die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwi

schen dem Entsendestaat und dem Empfangsstaat zu 
fördern;

b) zur Zusammenarbeit auf ökonomischem, kommerziel
lem, wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet zwi
schen dem Entsendestaat und dem Empfangsstaat bei
zutragen;

c) die Rechte und Interessen des Entsendestaates und sei
ner Staatsbürger zu vertreten.

Artikel 29
(1) Eine konsularische Amtsperson kann außer den in die

sem Kapitel vorgesehenen Funktionen andere konsularische 
Funktionen ausüben, sofern das nicht den Rechtsvorschriften 
des Empfangsstaates widerspricht.

(2) Eine konsularische Amtsperson darf ihre konsulari
schen Funktionen nur im Konsularbezirk ausüben. Die Aus
übung konsularischer Funktionen außerhalb des Konsular
bezirkes bedarf der Zustimmung des Empfangsstaates.

(3) Eine konsularische Amtsperson kann sich in Ausübung 
ihrer konsularischen Funktionen an die zuständigen staatli
chen Organe im Konsularbezirk wenden.


